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Militarische Formen und Disziplin

Die Diskussion um die militirischen Formen lebt immer wieder
auf; mehrere Einsendungen von Offizieren und Unteroffizieren,
die in den letzten Nummern unserer Zeitschrift erschienen, be-
faBten sich unter der Frage « Mangelnder Wille der Vorgesetzten
oder {iberlebte Formen :» mit diesem Problem.

Der AnlaBl zu der Diskussion ist ganz einfach die Feststellung,
daB es in unserer Armee um die Anwendung der Formen und um
deren Forderung durch die Hoheren nicht immer zum besten
bestellt ist. Die tiefere Ursache liegt wohl im Mangel an Ein-
sicht iiber die Bedeutung der militirischen Formen, deren Sinn
und Zweck, deren Bezichung zur soldatischen Erziehung und
Ausbildung sowie der militirischen Tradition und der Dis-
ziplin.

Die militdrische Tradition greift iiberall in den Alltag des militi-
rischen Lebens, in den Dienstbetrieb, die Freizeit, den Urlaub, in
die Ausbildung und Erziehung hinein — ihr sichtbarer Ausdruck
sind nicht zuletzt die militirischen Formen.

Es liegt in der Natur der Sache, daB iiberall dort, wo eine Viel-
zahl ein gemeinsames Ziel erstrebt, wo dieses Streben zudem
einem hierarchischen System untergeordnet ist, festgelegte For-
men eine entscheidende Bedeutung erlangen. Sie haben zu ver-
einfachen, Notwendiges und Niitzliches zu vereinheitlichen und
damit die Durchfiihrung und deren Kontrolle zu erleichtern. Die
verschiedenen Arten der militirischen Formen, die sich auch in
Symbolen, Zeremonien und Ausdrucksweisen duBern, sind an-
dererseits die hauptsichlichsten Trigerinnen und Stiitzen militi-
rischer Tradition. Als solche mSgen sie die Gefahr in sich bergen,
zu veralten, hemmend zu wirken oder gar Selbstzweck zu wer-
den. Inhalt und Wert ist ihnen von der Substanz der militirischen
Tradition selbst gegeben, ihre Bedeutung hingt vom Wert ab,
den wir ithnen beimessen. Entscheidend aber ist die Erkenntnis,
daB sie von wesentlicher Bedeutung sind zur Erzielung eines
gesunden Korpsgeistes, Anreiz bieten zur Leistung und deren
sichtbarer Ausweis sein konnen. Militirische Formen sind Mittel
des Ausdruckes unserer soldatischen Qualitit und miissen daher
einen inneren Wert besitzen; ohne inneren Gehalt gibt es auf die
Dauer auch keine duBere Form. Es will mir dabei scheinen,
daB das Streben nach dem Soldatischen derart klare Forderungen
an den einzelnen und den Verband stellt, daB es nicht allzu schwer
halten sollte, im GruB, den Formen des soldatischen Benehmens,
in den militirischen Symbolen und Zeremonien einen inneren
Wert zu erkennen.

Soldatische Formen sollen den Soldaten iiber den Zivilisten
herausheben. Biirger und Soldat sind in ithrem Wollen und Han-
deln zwei verschiedene Dinge, auch wenn der einzelne abwechs-
lungsweise beide Rollen {ibernimmt. Das Soldatsein ist nicht nur
hart und unerbittlich, es ist auch kompromiBlos in seiner letzten
Konsequenz, dem Kampfe, in dem es den Einsatz des Lebens for-
dert. Dementsprechend miissen auch die Formen eindeutig, klar
und kompromiBlos sein. Damit werden aber auch die Mitzchen
ausgeschlossen, deren sich unfihige Ausbildner glauben bedienen
zu miissen.

Die Uberwindung, die die Respektierung und Forderung mili-
tirischer Formen verlangt, betrigt einen Bruchteil derjenigen,
die der Kampf dem Soldaten abfordert.

Damit wird die Wechselbezichung und -wirkung zwischen
den festgelegten Formen und der soldatischen Erziehung und
Schulung ersichtlich. Ein amerikanisches Reglement umschreibt
die Bedeutung des GruBes wie folgt: «Der GruB ist die wichtig-
ste Form militirischer Hoflichkeit. Er gibt die Moglichkeit, die
Pflichterfiillung des einzelnen, den Stand der Ausbildung und die
Disziplin der Einheit zu priifen. Die Korrektheit des GruBes ist
Ausdruck des Selbstvertrauens und des Korpsgeistes.» In seinem
Buche «Soldaten im Feuer» fiihrt Brigadegeneral Marshall aus:
«Es ist kein Zufall, daB man in den Einheiten, die im letzten
Kriege die groBten Erfolge erzielten, stets die enge Zusammen-
arbeit zwischen Offizieren und Soldaten beobachtete und dal3
dort auch mit einem gewissen Anspruch gegriilt wurde, als ob
jeder gliicklich wire, griien zu diirfen.»

Die willige Ausfithrung der verlangten Formen, begriindet in
der inneren Uberzeugung vom Sinn und Zweck, ist wohl das
Erstrebenswerte der soldatischen Erzichung; der Glaube, daB3
dies restlos zu erreichen sei, ist leider eine Illusion. Uneinsichtige
und Renitente gibt es immer und iiberall — bei ihnen gilt nur die
Forderung und riicksichtsloses Durchsetzen, denn die Einhaltung
der Formen ist ebenfalls eine militdrische Pflicht.

Wenn nun aber festgestellt wird, da Formen vernachlissigt
oder iiberhaupt nicht befolgt werden und Hohere sich von der
Forderung driicken, so ist dies ein Problem der Disziplin schlecht-
hin.

Die Armee ist ein Instrument fiir den Krieg. Sie wird ihrer Auf-
gabe nur gerecht werden konnen, wenn sie fiir den Krieg ge-
schult ist. «Den Entbehrungen und Strapazen eines Feldzuges und
den Schrecken einer Schlacht hilt nur eine Truppe stand, die Dis-
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ziplin besitzt; ohne diese ist jede Ausbildung sinnlos» (DR s4,
Ziffer 41). Die modernen Vernichtungsmittel fithren zu einer
Auflockerung und nicht selten zu einer Zersplitterung der Ver-
binde auf dem Gefechtsfeld. Den immer gewaltigeren Waffen
und deren Wirkungen steht der moderne Kimpfer vermehrt auf
sich allein gestellt, isoliert kimpfend gegeniiber. Je einsamer sich
der Mann im Kampfe fiihlt, desto schwerer wird seine Aufgabe,
der UngewiBheit, Angst und Verzweiflung Herr zu werden. Die
seelischen Anforderungen sind gegeniiber denjenigen physischer
und selbst technischer Art iibermiBig angestiegen. Uber allen
Bemiihungen der Erzichung und Ausbildung hat demzufolge die
Schulung der geistigen und seelischen Widerstandsfihigkeit, der
wohl denkenden und bewuBten, aber doch unbedingten Disziplin
zu stehen. Der Mann im Schiitzenloch, im Fahrersitz oder an der
Funkstation ist nicht mehr sichtbares Glied einer Kette, offen-
sichtlicher Bestandteil einer Formation, ist der personlichen Ein-
fluBnahme durch den Fiihrer oftmals vollig entzogen. An die
Stelle der Aufmunterung von auBlen, des Beispiels des Fiihrers
und der Kameraden oder der straffen Kontrolle durch den Vor-
gesetzten tritt das eigene Durchringen zur inneren Bereitschaft
der unbedingten Pflichterfiillung, tritt die Disziplin.

Disziplin ist absolut — wie auch die Forderung zur Disziplin.
Sie unterscheidet nicht zwischen dem Einsatz im Frieden und dem
im Kriege — Disziplin im Frieden ist die Voraussetzung zur Be-
wihrung im Kampfe. Sie schlieBt aber selbstindiges Denken, Er-
wigen und Beurteilen nicht aus. Es ist eine Frage der Erzichung —
nicht zuletzt in Form der Angewdhnung —, zu erkennen, wann
und bis wie weit die Mitarbeit des Untergebenen, sei es in Form
der Beurteilung, der Uberlegung oder gar des Vorschlages, zu-
lissig ist und wann es ganz einfach um die Ausfithrung des Be-
fehles oder die Erfiillung eines Auftrages im Sinne des Vorgesetz-
ten geht. Das fruchtbare Nebeneinander kritischen Mitdenkens
und absoluten Unterordnens ist dann moglich, wenn der Unter-
gebene vom Konnen und der Personlichkeit des Vorgesetzten
tiberzeugt ist, hingt also von der Autoritit des Fiihrers ab. Das
Wort von Feldmarschall von Moltke: «Gehorsam ist Prinzip,
aber der Mann steht iiber dem Prinzip», weist auf die Wechsel-
bezichung zwischen Gehorsam als duBeres und inneres Gebot
und dem Recht und der Pflicht des Handelns aus innerer Uber-
zeugung mit seinen Konsequenzen hin — es konnte kaum aktueller
sein.

Bei der Beurteilung der Kriegstiichtigkeit muB3 daher die Prii-
fung der Disziplin mit derjenigen der materiellen und ausbil-
dungstechnischen Bereitschaft parallel gehen. Es sind nicht zu-
letzt die scheinbaren AuBerlichkeiten der militirischen Formen,
die einen untriiglichen Gradmesser der Disziplin und damit der
Tauglichkeit einer Truppe abgeben. «Der militirische GruB vor
dem Hoheren und seine Erwiderung sind dienstliche Pflichten.
Von ihrer Erfiillung hingt auch der Eindruck ab, den der AuBen-
stechende von der Armee erhilt. Wer schlecht oder nicht griiBit
und wer den GruB} nachlissig oder nicht erwidert, verrit Unauf-
merksamkeit oder schlechte Disziplin» (DR 54, Ziffer 228). In der
deutschen Armee wird die GruBpflicht wie folgt umschrieben:
«GruB und GegengruB sollen Ausdruck der Zusammengehdorig-
keit, der gegenscitigen Achtung und inneren Haltung aller Sol-
daten sein. Sie sind ein MaBstab fiir Manneszucht und Geist der
Truppe und stirken das Anschen der Streitkrifte in der Offent-
lichkeit» (aus Brandt/Reibert: «Der Dienstunterricht im Heere»).

Welches mogen die Griinde der ungeniigenden Respektierung
militirischer Formen sein 2

Auf die Vermischung der Begriffe Soldat und Biirger, was die
Zielsetzung der Schulung und Erzichung anbetrifft, ist schon hin-
gewiesen worden. Offensichtlich wurde dies durch die Bestre-
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bungen der sogenannten «Demokratisierung» der Armee, die
nach dem Kriege nicht zuletzt die Begrenzung oder gar Aus-
schaltung gewisser Formen befiirwortete. Teilweise entsprangen
diese Forderungen der Tatsache, dal man vor dem Unvermogen
des Sichdurchsetzens resignierte. Die Tendenz, das zu erstrebende
Ziel von vorneherein dem Minimum des zu erwartenden Resulta-
tes anzupassen, ist unrealistisch und unmilitirisch, solange man
sich der zur Verfiigung stehenden Mittel zur Erzwingung dieses
Zieles nicht bedient hat. Die Konzession an den Renitenten und
Einsichtslosen steht in krassem Widerspruch zum Begriff der:
Disziplin. ‘

Die drastische Reduktion des Drills hat — gewollt oder unge-
wollt — das BewuBtsein von der Bedeutung des Formellen beein-
trichtigt. Dies muBte sich in der Haltung und Disziplin der
Truppe auswirken. Es lag ja nicht an den Drillformen an sich,
daB die Frage nach dem Resultat im Vergleich zum Zeitaufwand
gestellt werden muBte, sondern vor allem an der miBbriuchlichen
Anwendung dieses Erziechungsmittels. Es bestecht auch hier die
Gefahr, dem nicht MeB- und Zihlbaren die Bedeutung abzu-
sprechen. Es gilt demnach, die heute noch giiltigen Drillformen
sowie die neu festgelegten Exerzizien als Mittel des Vorgesetzten
voll auszuschopfen, um ohne materiellen Aufwand und schwie-
rige riumliche Bedingungen vom ecinzelnen und vom Verband
jederzeit Konzentration, Einsatz und Hirte zu fordern. Das Re-
sultat hingt nicht vom Zeitaufwand, sondern von der Anwen-
dung durch den Vorgesetzten ab.

Verfehlungen gegen die militirischen Formen werden vor
allem in der dienstfreien Zeit festgestellt. Dies ist insofern erklir-
lich, als hier der Mann meist dem unmittelbaren EinfluBbereich
seiner Vorgesetzten entzogen ist, insbesondere demjenigen des
Einheitskommandanten, der dank seiner Kompetenz jederzei
und unmittelbar strafend eingreifen konnte. Auf Verfehlungen
kann nur dann reagiert werden, wenn ein Hoherer Zeuge davon
wird und wenn dieser zudem gewillt ist, dagegen einzuschreiten.
Das hiufige Ausbleiben dieser Reaktion ist unzweifelhaft ein
weiterer Grund, sich vor der Respektierung der Formen zu
driicken.

Formvorschriften sind aber auch fiir die Hoheren bindend;
ihnen sind sogar zusitzliche aufgetragen. Nachlissigkeiten in der
Befolgung konnen neben der negativen Wirkung als schlechtes
Beispiel auch recht verhingnisvolle Folgen haben. Es sei hier
lediglich an die m&glichen Auswirkungen erinnert, die daraus ent-
stehen konnen, wenn bei der Zuweisung der Aufgaben und Kom-
petenzen an eine Wache nicht die bindende Form des schriftlichen
Befehls verwendet wird, oder auf die moglichen Folgen hinge-
wiesen, die bei der MiBachtung der festgelegten formellen Wei-
sungen zur Behandlung geheimer militirischer Akten entstehen
konnen. In diesen Formen wie auch denen der Befehlsgebung
kommt der Sinn der Festlegung, Vereinfachung und des Erleich-
terns eindeutig zum Ausdruck. Sie als Schematismus oder Stur-
heit zu bezeichnen heiBt ihre Bedeutung als Hilfe verkennen.

Damit stehen wir vor der Frage, warum sich Hohere dieses
Mangels an Pflichterfiillung, insbesondere was die Forderung
zur Erfiillung der militirischen Formen anbetrifft, schuldig
machen.

Nehmen wir die Tatsache vorweg, daB sich diese Pflicht recht
oft als unangenchm erweist, insbesondere darum, weil jederzeit
mit der Reaktion der «Bevolkerung» zu rechnen ist, die sich ja
meist zugunsten des Niedrigen, des «Schwicheren», manifestiert.
Es braucht etwas Zivilcourage und Uberwindung. Die Interven-
tion braucht gar nicht auffillig zu erfolgen; wichtiger ist die be-
stimmte, aber gleichzeitig korrekte Art, in der sie erfolgt. Durch
das Nichteingreifen bezeugt der fehlbare Hohere einen Mangel




H an Kollektivverantwortungsbewufitsein; er sabotiert damit die Be-
miihungen derjenigen, die sich der Pflicht zum Eingreifen nicht
nur bewuBt sind, sondern ihr auch nachkommen. Es wire in
diesem Zusammenhange zu priifen, ob nicht durch die Verpflich-
tung jeder Militirperson, einen Personalausweis auf sich zu tra-
gen, die Feststellung der Personalien, die so oft zum Stein des
AnstoBes wird, erheblich vereinfacht werden koénnte.

Verfehlungen, die dem Einheitskommandanten gemeldet wer-
den, sollen dessen Reaktion auslésen. Meldungen, die ohne Wir-
kung bleiben, versetzen den Hoheren ins Unrecht und ermutigen
den Fehlbaren zur weiteren MiBachtung nicht nur der Formen,
sondern auch der Hoheren und Vorgesetzten. Die gleiche nega-
tive Auswirkung hatte insbesondere ein Militirgerichtsurteil, das
in krasser Weise die Ungeschicklichkeit der Intervention eines
Leutnants als schwerwiegender einschitzte als die Verfehlung des
Mannes, die schlieBlich das gewalttitige Durchsetzen des Leut-
nants provozierte. Eine konsequentere und auch schirfere Straf-
praxis ist daher zu wiinschen.

GleichermaBen wichtig ist die Forderung, daB die Intervention
des Hoheren unmittelbar wirksam sei, vor allem dann, wenn es
sich um Renitente handelt. Damit ist die Frage nach den Mitteln
gestellt, die dem Hoheren zur Verfiigung stehen. Gegen Reni-
tente muf im Friedensdienst, in dem von der Wafte kein Gebrauch
gemacht werden kann, es sei denn im Falle der Notwehr, die
Hilfe der zivilen Polizei beansprucht werden, da ja nur in seltenen
Fillen die Heerespolizei verfiigbar ist. Der Hohere ist demzufolge
weitgehend auf die Hilfsbereitschaft ziviler Ordnungsorgane an-
gewiesen.

Wir stellen demzufolge fest, daBl die Reaktion und die Wirkung
der Intervention bei Vergehen gegen die militirischen Formen,
gegen Ordnung und Disziplin vom Willen zur absoluten Pflicht-
erfiillung, von der Disziplin des Hoheren, aber auch von dessen
Mitteln, sich in schwierigen Situationen durchsetzen zu konnen,
abhangen.

Eine Verbesserung der Verhiltnisse ist somit in einer Steige-
rung des VerantwortungsbewuBtseins, der besseren Einsicht
tiber den Sinn und Zweck militirischer Formen, einer strengen
und konsequenten Strafpraxis sowie der organisatorischen Mal3-
nahme der Bereitstellung tauglicher militdrischer Mittel, die die
Pflicht der Hoheren zum Eingreifen nicht ersetzen, sondern er-
ginzen, erleichtern und wirksam gestalten sollen, zu suchen.

DaB3 das Bediirfnis nach einer permanent verfiigbaren Heeres-
polizei vorhanden ist, beweisen folgende Feststellungen :

In vielen Rekrutenschulen werden «Polizeipatrouillen» gebil-
det, mit dem Auftrag, das Verhalten der Truppe wihrend des
Ausganges, bei der Entlassung in den Urlaub und beim Einriicken
zu iiberwachen und bei Verfehlungen einzuschreiten. Auch bei
WEK-Truppen greift man sehr oft zu solchen MaBnahmen. Die
Resultate sind erstaunlich gut, doch fehlt es wiederum an der not-
wendigen Kompetenz und Schulung, in extremen Fillen zweck-
mifig eingreifen zu kdnnen. DaB sich diese behelfsmiBigen Pa-
trouillen zudem mehr oder weniger iible Anddercien von Zivi-
listen gefallen lassen miissen, sei nur nebenbei erwihnt.

Eine Polizei richtet sich nur gegen Leute, die sich nicht frei-
willig der Ordnung unterziehen, DaBl man den zivilen Biirger vor
solchen Elementen durch ein Ordnungsorgan schiitzt, erachtet

man als eine selbstverstindliche Pflicht des Staates. Soll dies bei
der Armee keine Giiltigkeit haben : Der Prozentsatz der Reniten-
ten bei der Truppe ist freilich duBerst gering, derjenige der Labilen
die sich so lange von den negativen Elementen beeinflussen lassen,
als diesen nichts geschicht, besonders bei den jiingeren Jahrgingen
weit grofer, Die Polizei wirkt bei diesen allein durch ihr Vor-
handensein priventiv.

SchlieBlich wollen wir uns bewuBt sein, daB sich unsere Trup-
pen wihrend des ganzen Jahres, vor allem in 6ffentlichen Lokalen
und Verkehrsmitteln, in engem Kontakt mit der Zivilbevolke-
rung und insbesondere auch mit Hunderttausenden von Fremden
befinden. Wollen wir uns wirklich wegen einzelner einem nega-
tiven Urteil iiber unsere Armee und ihre Disziplin aussetzen, oder
ist es nicht besser, erkennen zu lassen, daB3 wir willens und in der
Lage sind, jederzeit fiir Ordnung und Disziplin zu sorgen : Gegen
Unbelehrbare und Schidlinge der Armee, mdgen sie sich in Uni-
form befinden oder nicht, ist die gleiche Riicksichtslosigkeit am
Platze, deren sie sich laufend schuldig machen. Eine zweckmiBige
organisatorische Losung zur Schaffung einer permanentverfiig-
baren Heerespolizei ist ohne weiteres denkbar.

*

Echte Disziplin erwichst aus der Uberzeugung von deren
Zweck und Notwendigkeit, ist Ausdruck innerer Bejahung. Die
Erzichungsmittel umfassen das Wecken dieses Verstindnisses, die
Angewohnung, das Vorbild und das unerbittliche Fordern — auch
im scheinbar Nebensichlichen, wie den Formen.

Bei allen Bemiithungen muB man sich der letzten Konsequenz
bewuBt sein, die allein die KompromiBlosigkeit der Forderung
nach Disziplin rechtfertigt: der Tatsache, daBl vom Soldaten der
Einsatz des Lebens gefordert werden muB. Ohne Disziplin ist
dieser Einsatz undenkbar. Jeremias Gotthelf sagte einmal: «Un-
sinnigeres und eine groBere Unkunde sowohl iiber den gegen-
wirtigen Zustand als iiber die Natur des Militirwesens tiberhaupt
Verratendes kann es wohl nicht geben, als wenn so ein zeitungs-
schreibendes Federvieh iiber zu strenge Disziplin im schweize-
rischen Dienste klagt!.»

In seinem bereits erwihnten Buche schreibt Brigadegeneral
Marshall: «Disziplin im Sinne der Automatik oder als Glaube an
den militirischen Wert der Ein- und Unterordnung bildet das
Kriterium fiir militirische Stiimperhaftigkeit oder militirische
Reife. Der GruB eines renitenten Soldaten ist ebenso bedeutungs-
los wie die Bewegung eines Blattes am Baum; der Wind hat ihn
bewegt. Aber der GruB3 eines Mannes, der stolz ist auf die Bewe-
gung, weil er es als Auszeichnung empfindet, die Uniform tragen
zu diirfen — denn er findet den Dienst niitzlich und gut —, ist ein
Akt héchster militirischer Bedeutung.» Demjenigen aber, fiigen
wir bei, der nicht zu dieser militirischen Reife gebracht werden
kann, der den Glauben an den Wert und Zweck der Ein- und
Unterordnung nicht zu gewinnen vermag, darf das Recht der
Entscheidung zur Pflichterfiillung keinesfalls iiberlassen werden,
auch nicht in Fragen der Formen, geschweige denn in denen des
Kampfeinsatzes; denn der Kampf ist brutal kompromiBlos, fiir
Untergebene wie fiir Vorgesetzte. Dies spiegelt sich am besten in
den Worten General Pattons wider: «Es gibt nur eine Art von
Disziplin, die absolute. Wer nicht Disziplin zu halten versteht,
ist ein potentieller Morder.»

Die Respektierung der militirischen Formen ist sichtbarer Aus-
druck der Disziplin des einzelnen wie der Truppe. Disziplin aber
ist die Voraussetzung zur Kriegstiichtigkeit — und diese Kriegs-
tiichtigkeit ist schlieBlich das Ziel aller unserer Bestrebungen
wihrend und auBerhalb des Dienstes. Ziehen wir daraus die Kon-
sequenzen ! Wa.

1 Dieses Zitat ist dem Artikel «Kriegsgeschichtliche Betrachtung zur
schweizerischen Disziplin» von Hptm.i. Gst.W. Schaufelberger, ASMZ,
Februar 1959, Seite 9o, entnommen, den wir als Erginzung dieser Aus-
fihrungen empfehlen mochten.

« Féderative Gesinnung hei3t Verantwortung gegentiber dem, worauf
man aufruht». Professor Dr. Karl Schmid

563



	Militärische Formen und Disziplin

